Gemeinde Deckenpfronn
Landkreis Boblingen

Satzung fiir die Freiwillige Feuerwehr Deckenpfronn
Feuerwehrsatzung (FwS)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3, § 7 Abs.1 Satz
1, § 8 Abs. 2 Satz 2, § 10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des
Feuerwehrgesetzes (FwG) hat der Gemeinderat am 25.11.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Name und Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Freiwillige Feuerwehr Deckenpfronn, in dieser Satzung Feuerwehr genannt, ist eine
gemeinnitzige, der Nachstenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinde Deckenpfronn ohne eigene
Rechtspersdnlichkeit.

(2) Die Feuerwehr besteht als Gemeindefeuerwehr aus

1. der Einsatzabteilung
2. der Altersabteilung
3. der Jugendfeuerwehr

§ 2 Aufgaben

(1) Die Feuerwehr hat

1. beiSchadenfeuer (Branden) und 6ffentlichen Notstanden Hilfe zu leisten und den Einzelnen und
das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schiitzen und
2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten.

Ein offentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Ungllcksfall oder dergleichen
verursachtes Ereignis, das zu einer gegenwartigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr fiir das
Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder fiir andere wesentliche Rechtsgiiter fihrt,
von dem die Allgemeinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen,
unmittelbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des Schadens nur durch
auBergewdhnliche SofortmaRnahmen beseitigt oder verhindert werden kann.

(2) Der Biirgermeister kann die Feuerwehr beauftragen

1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen fiir Menschen, Tiere und
2.  mit MaBnahmen der Brandverhiitung, insbesondere der Brandschutzaufklarung und -erziehung
sowie des Feuersicherheitsdienstes.



§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr

(1) In die Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr kdnnen auf Grund freiwilliger Meldung Personen
als ehrenamtlich Tatige aufgenommen werden, die

1. das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie diirfen erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres an
Einsatzen teilnehmen,

den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen sind,

geistig und charakterlich fiir den Feuerwehrdienst geeignet sind,

sich zu einer langeren Dienstzeit bereit erklaren,
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nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetzbuchs (StGB) die Fahigkeit zur Bekleidung

offentlicher Amter verloren haben,

6. keinen MaRregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB mit Ausnahme der Nummer 5
(Entziehung der Fahrerlaubnis) unterworfen sind und

7. nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt wurden.

Die Dienstzeit nach Nummer 4 soll mindestens 10 Jahre betragen.

(2) Die Aufnahme in die Einsatzabteilung erfolgt fir die ersten zwdlf Monate auf Probe. Innerhalb der
Probezeit soll der Feuerwehrangehorige erfolgreich an einem Grundausbildungslehrgang teilnehmen.
Aus begriindetem Anlass kann die Probezeit verlangert werden. Auf eine Probezeit kann verzichtet oder
sie kann abgekiirzt werden, wenn Angehorige der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung tGbertreten
oder eine Person eintritt, die bereits einer anderen Gemeindefeuerwehr oder einer Werkfeuerwehr
angehort oder angehort hat.

(3) Bei Personen mit besonderen Fahigkeiten und Kenntnissen (§ 11 Abs. 4 FwG) kann der
Feuerwehrausschuss im Einzelfall die Aufnahme abweichend von Absatz 1 regeln sowie Ausnahmen
von der Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 und den
Dienstpflichten nach § 5 Abs. 5 und 6 zulassen.

(4) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Kommandanten zu richten. Vor Vollendung des 18.
Lebensjahrs ist die schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Uber die
Aufnahme auf Probe, die Verkiirzung oder Verlangerung der Probezeit und die endgiiltige Aufnahme
entscheidet der Feuerwehrausschuss. Neu aufgenommene Angehdrige der Gemeindefeuerwehr
werden vom Feuerwehrkommandanten durch Handschlag verpflichtet.

(5) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Eine Ablehnung ist dem Gesuchsteller vom
Blirgermeister schriftlich mitzuteilen.

(6) Jeder Angehorige der Gemeindefeuerwehr erhdlt einen vom Bilrgermeister ausgestellten
Dienstausweis.
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§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes

(1) Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in einer Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr endet,

wenn der ehrenamtlich titige Angehorige der Gemeindefeuerwehr
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die Probezeit nicht besteht,

wahrend oder mit Ablauf der Probezeit seinen Austritt erklart,

seine Dienstverpflichtung nach § 12 Abs. 2 FwG erfiillt hat,

den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes nicht mehr gewachsen ist,
das 65. Lebensjahr vollendet hat,

infolge Richterspruchs nach § 45 StGB die Fahigkeit zur Bekleidung 6ffentlicher Amter verloren
hat,

Malregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB mit Ausnahme der Nummer 5
(Entziehung der Fahrerlaubnis) unterworfen wird,

wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306¢ StGB verurteilt wurde oder

geistig und charakterlich flir den Feuerwehrdienst nicht mehr geeignet ist.

(2) Der ehrenamtlich tatige Feuerwehrangehdorige ist auf seinen Antrag vom Blrgermeister aus dem

Feuerwehrdienst in der Einsatzabteilung zu entlassen, wenn

1.
3.

5.

er nach § 6 Abs. 2 Satz 1 in die Altersabteilung Giberwechseln méchte,

der Dienst in der Einsatzabteilung aus personlichen oder beruflichen Griinden nicht mehr
moglich ist,

er seine Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt oder

er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstatte in eine andere Gemeinde verlegt.

In den Fallen der Nummern 3 und 4 kann der Feuerwehrangehdrige nach Anhorung des

Feuerwehrausschusses auch ohne seinen Antrag entlassen werden. Der Betroffene ist vorher

anzuhoren.

(3) Der Antrag auf Entlassung ist unter Angabe der Griinde schriftlich beim Feuerwehrkommandanten

einzureichen.

(4) Ein ehrenamtlich tatiger Feuerwehrangehdriger, der seine Wohnung in eine andere Gemeinde

verlegt, hat dies binnen einer Woche dem Feuerwehrkommandanten anzuzeigen. Das gleiche gilt,

wenn er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstétte in eine andere Gemeinde verlegt.

(5) Der Gemeinderat kann nach Anhorung des Feuerwehrausschusses den ehrenamtlichen

Feuerwehrdienst eines Feuerwehrangehdrigen aus wichtigem Grund beenden. Dies gilt insbesondere
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bei fortgesetzter Nachlassigkeit im Dienst,

bei schweren VerstoRen gegen die Dienstpflichten,

bei erheblicher schuldhafter Schadigung des Ansehens der Feuerwehr oder

wenn sein Verhalten eine erhebliche und andauernde Stérung des Zusammenlebens in der
Gemeindefeuerwehr verursacht hat oder befiirchten Iasst.

Der Betroffene ist vorher anzuhdren. Der Birgermeister hat die Beendigung des ehrenamtlichen

Feuerwehrdienstes durch schriftlichen Bescheid festzustellen.

(6) Angehorige der Gemeindefeuerwehr, die ausgeschieden sind, erhalten auf Antrag eine

Bescheinigung Uber die Zugehorigkeit zur Feuerwehr.



§ 5 Rechte und Pflichten der Angehorigen der Gemeindefeuerwehr

(1) Die Angehorigen der Einsatzabteilung haben das Recht, den Feuerwehrkommandanten, seine
Stellvertreter und die Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wahlen.

(2) Die ehrenamtlich tatigen Angehorigen der Gemeindefeuerwehr erhalten nach MaRgabe des § 16
FwG und der Satzung uber die Entschdadigung der ehrenamtlich tatigen Angehdrigen der
Gemeindefeuerwehr eine Entschadigung

(3) Die ehrenamtlich tatigen Angehérigen der Gemeindefeuerwehr erhalten bei Sachschaden, die sie
in Austibung oder infolge des Feuerwehrdienstes erleiden, einen Ersatz nach Maligabe des § 17 FwG.

(4) Die ehrenamtlich tatigen Angehdrigen der Gemeindefeuerwehr sind fiir die Dauer der Teilnahme
an Einsadtzen oder an der Aus- und Fortbildung nach MaRgabe des § 15 FwG von der Arbeits- oder
Dienstleistung freigestellt.

(5) Die ehrenamtlich tatigen Angehorigen der Gemeindefeuerwehr sind verpflichtet (§ 14 Abs. 1 FwG)

am Dienst- und an Aus- und Fortbildungslehrgdangen regelmaRig und plnktlich teilzunehmen,
bei Alarm sich unverziiglich zum Dienst einzufinden,
den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachzukommen,
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im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich den anderen Angehdérigen der
Feuerwehr gegeniber kameradschaftlich zu verhalten,

v

die Ausbildungs- und Unfallverhitungsvorschriften fir den Feuerwehrdienst zu beachten,

6. die ihnen anvertrauten Ausriistungsstiicke, Geradte und Einrichtungen gewissenhaft zu pflegen
und sie nur zu dienstlichen Zwecken zu benutzen, und

7. Uber alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von denen sie im Rahmen ihrer

Dienstauslibung Kenntnis erlangen und deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben,

besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist.

(6) Die Angehorigen der Einsatzabteilung haben eine Abwesenheit von ldnger als zwei Wochen dem
Feuerwehrkommandanten oder dem von ihm Beauftragten rechtzeitig vorher anzuzeigen und eine
Dienstverhinderung bei ihrem Vorgesetzten vor dem Dienstbeginn zu melden, spatestens jedoch am
folgenden Tage die Grinde hierflir zu nennen.

(7) Aus beruflichen, gesundheitlichen oder familidren Griinden kann ein ehrenamtlich tatiger
Angehoriger der Gemeindefeuerwehr auf Antrag vom Feuerwehrkommandanten voribergehend von
seinen Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 befreit werden.

(8) Ist ein ehrenamtlich tatiger Angehoriger der Gemeindefeuerwehr gleichzeitig Mitglied einer
Berufsfeuerwehr, einer Werkfeuerwehr oder hauptamtlicher Feuerwehrangehoriger, haben die sich
hieraus ergebenden Pflichten Vorrang vor den Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2.
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(9) Verletzt ein ehrenamtlich tatiger Angehoriger der Gemeindefeuerwehr schuldhaft die ihm
obliegenden Dienstpflichten, kann ihm der Feuerwehrkommandant einen Verweis erteilen. Grobe
VerstoRRe kann der Blirgermeister auf Antrag des Feuerwehrkommandanten mit einer GeldbufRe bis zu
1.000 Euro ahnden. Der Feuerwehrkommandant kann zur Vorbereitung eines Beschlusses des
Gemeinderats auf Beendigung des Feuerwehrdienstes nach § 4 Abs. 5 den ehrenamtlich tatigen
Feuerwehrangehorigen auch vorlaufig des Dienstes entheben, wenn andernfalls der Dienstbetrieb
oder die Ermittlungen beeintrachtigt wiirden. Der Betroffene ist vor einer Entscheidung nach den
Satzen 1 bis 3 anzuhoéren.

(10) Bei mehr als dreimaligem entschuldigtem Fehlen pro Jahr - ausgenommen Krankheit - oder bei
unentschuldigtem Fehlen bei der Aus - und Fortbildung hat der Angehdrige der Einsatzabteilung eine
GeldbuRe zu leisten, deren Hohe von der Hauptversammlung festgelegt wird.

§ 6 Altersabteilung

(1) In die Altersabteilung wird unter Uberlassung der Dienstkleidung tibernommen, wer nach § 4 Abs.
1 Nr. 3 bis 5 und Abs. 2 Nr. 2 bis 4 aus dem ehrenamtlichen Feuerwehrdienst in der Einsatzabteilung
ausscheidet und keine gegenteilige Erklarung abgibt.

(2) Der Feuerwehrausschuss kann auf ihren Antrag Angehérige der Feuerwehr, die das 50. Lebensjahr
vollendet haben, unter Belassung der Dienstkleidung aus der Einsatzabteilung in die Altersabteilung
Ubernehmen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1).

(3) Der Leiter der Altersabteilung wird von den Angehdorigen seiner Abteilung auf die Dauer von fiinf
Jahren gewahlt. Die Wahl kann offen erfolgen, wenn kein Mitglied widerspricht. Der Leiter der
Altersabteilung wird nach Zustimmung des Feuerwehrausschusses zu der Wahl durch den
Feuerwehrkommandanten bestellt. Er hat sein Amt nach Ablauf seiner Amtszeit oder im Falle seines
vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzufiihren. Er kann vom
Gemeinderat nach Anhorung des Feuerwehrausschusses abberufen werden.

(4) Der Leiter der Altersabteilung ist fiir die ordnungsgemafe Erfillung der Aufgaben seiner Abteilung
verantwortlich; er unterstiitzt den Feuerwehrkommandanten.

(5) Die Angehorigen der Altersabteilung, die hierfiir die erforderlichen gesundheitlichen und fachlichen
Anforderungen erfillen, kdbnnen vom Feuerwehrkommandanten im Einvernehmen mit dem Leiter der
Altersabteilung zu Ubungen und Einsitzen herangezogen werden.



§ 7 Jugendfeuerwehr

(1) In die Jugendfeuerwehr kdnnen Personen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr aufgenommen
werden, wenn sie

den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen sind,
geistig und charakterlich fiir den Feuerwehrdienst geeignet sind,
sich zu einer langeren Dienstzeit bereit erklaren,
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nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetzbuchs (StGB) die Fahigkeit zur Bekleidung

offentlicher Amter verloren haben,

5. keinen MaRregeln der Besserung und Sicherung nach § 7 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) mit
Ausnahme der Entziehung der Fahrerlaubnis unterworfen sind und

6. nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt wurden.

Die Aufnahme muss mit schriftlicher Zustimmung der Erziehungsberechtigten beantragt werden. Uber
die Aufnahme und das daflir maBgebende Mindestalter entscheidet der Feuerwehrausschuss.

(2) Die Zugehorigkeit des Angehorigen der Jugendfeuerwehr zur Jugendfeuerwehr endet, wenn

1. erindie Einsatzabteilung aufgenommen wird,

2. eraus der Jugendfeuerwehr austritt,

3. die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung schriftlich zuriicknehmen,

4. er den gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist,

5. erdas 18. Lebensjahr vollendet oder

6. der Feuerwehrausschuss den Dienst in der Jugendfeuerwehr aus wichtigem Grund beendet. § 4
Abs. 5 gilt entsprechend.

(3) Der Leiter der Jugendabteilung (Jugendfeuerwehrwart) und sein Stellvertreter, bzw. seine zwei
Stellvertreter werden von den Angehdorigen ihrer Abteilung auf die Dauer von finf Jahren in geheimer
Wahl gewahlt und nach Zustimmung des Feuerwehrausschusses zu der Wahl durch den
Feuerwehrkommandanten bestellt. Die Wahl kann offen erfolgen, wenn kein Mitglied widerspricht. Sie
haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum
Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzufiihren. Der Feuerwehrkommandant kann geeignet
erscheinende Angehorige der Gemeindefeuerwehr mit der vorlaufigen Leitung der Jugendfeuerwehr
beauftragen. Der Jugendfeuerwehrwart muss der Einsatzabteilung angehoren und soll den Lehrgang
Jugendfeuerwehrwart besucht haben. Der Jugendfeuerwehrwart und seine bis zu zwei Stellvertreter
kdnnen vom Gemeinderat nach Anhorung des Feuerwehrausschusses abberufen werden.

(4) Der Jugendfeuerwehrwart ist fiir die ordnungsgemaRe Erfiillung der Aufgaben seiner Abteilung
verantwortlich; er unterstiitzt den Feuerwehrkommandanten. Er hat mind. einen, maximal zwei
Stellvertreter und wird von ihnen in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten vertreten.

(5) Die Inhalte, Abldufe und Tatigkeiten der Jugendarbeit in der Jugendfeuerwehr regelt die
Jugendordnung. Die Jugendordnung wird von der Hauptversammlung der Feuerwehr beschlossen.



§ 8 Ehrenmitglieder

Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses

1. Personen, die sich um das ortliche Feuerwehrwesen besondere Verdienste erworben oder zur
Forderung des Brandschutzes wesentlich beigetragen haben, die Eigenschaft als Ehrenmitglied und

2. bewahrten Feuerwehrkommandanten nach Beendigung ihrer aktiven Dienstzeit die Eigenschaft als
Ehrenkommandant verleihen.

§ 9 Organe der Feuerwehr

Organe der Feuerwehr sind

Feuerwehrkommandant,
Leiter der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr,
Feuerwehrausschuss,
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Hauptversammlung

§ 10 Feuerwehrkommandant und Stellvertreter

(1) Der Leiter der Feuerwehr ist der Feuerwehrkommandant. Er hat mindestens einen, maximal zwei
Stellvertreter.

(2) Der ehrenamtlich tatige Feuerwehrkommandant und seine bis zu zwei Stellvertreter werden von
den Angehdrigen der Einsatzabteilung aus deren Mitte in geheimer Wahl gewahlt. Die Amtszeit betragt
fiinf Jahre.

(3) Die Wahlen des ehrenamtlich tatigen Feuerwehrkommandanten und seiner bis zu zwei
Stellvertreter werden in der Hauptversammlung durchgefiihrt.

(4) Zum ehrenamtlich tatigen Feuerwehrkommandanten und seinen bis zu zwei Stellvertretern kann

nur gewahlt werden, wer

1. der Einsatzabteilung angehort,

2. Uber die fur dieses Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfiigt und

3. die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums erforderlichen persénlichen und
fachlichen Voraussetzungen erfiillt.

(5) Der ehrenamtlich tatige Feuerwehrkommandant und seine bis zu zwei Stellvertreter werden nach
der Wahl und nach Zustimmung durch den Gemeinderat vom Biirgermeister bestellt.

(6) Der ehrenamtlich tatige Feuerwehrkommandant hat sein Amt nach Ablauf seiner Amtszeit oder im
Falle seines vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzufiihren.

Scheidet einer von zwei Stellvertretern vorzeitig aus dem Amt aus, ist fir diesen bei der nachsten
Hauptversammlung eine Nachwahl mit einer verkiirzten Amtszeit bis zum Ende der 5-Jahrigen
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Regelamtszeit durchzufiihren. Ist durch Ausscheiden eines oder beider Stellvertreter kein
stellvertretender Kommandant vorhanden muss binnen 3 Monaten eine Neuwahl fiir mindestens
einen Stellv. mit der verkirzten Amtszeit bis zum Ende der 5-Jahrigen Regelamtszeit durchgefiihrt
werden. Kommt binnen drei Monaten nach Freiwerden der Stelle oder nach Versagung der
Zustimmung keine Neuwahl zustande, bestellt der Blirgermeister den vom Gemeinderat gewahlten
Feuerwehrangehorigen zum Feuerwehrkommandanten oder seinem Stellvertreter (§ 8 Abs. 2 Satz 3
FwG). Diese Bestellung endet mit der Bestellung eines Nachfolgers nach Absatz 5.

(7) Gegen eine Wahl des ehrenamtlich tatigen Feuerwehrkommandanten und seiner bis zu zwei
Stellvertreter kann binnen einer Woche nach der Wahl von jedem Wahlberechtigten Einspruch bei der
Gemeinde erhoben werden. Nach Ablauf der Einspruchsfrist konnen weitere Einspruchsgriinde nicht
mehr geltend gemacht werden. Gegen die Entscheidung (ber den Einspruch kbénnen der
Wabhlberechtigte, der Einspruch erhoben hat, und der durch die Entscheidung betroffene Bewerber
unmittelbar Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage erheben.

(8) Vor der Bestellung eines hauptberuflich tatigen Feuerwehrkommandanten oder eines
hauptberuflich tatigen Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten ist der Feuerwehrausschuss zu
horen.

(9) Der Feuerwehrkommandant ist fiir die Leistungsfahigkeit der Feuerwehr verantwortlich (§ 9 Abs. 1
Satz 1 FwG) und fiihrt die ihm durch Gesetz und diese Satzung libertragenen Aufgaben durch. Er hat
insbesondere

1. eine Alarm- und Ausriickeordnung fiir die Aufgaben nach § 2 aufzustellen und fortzuschreiben
und sie dem Birgermeister mitzuteilen,

auf die ordnungsgemalie feuerwehrtechnische Ausstattung hinzuwirken,

fiir die Aus- und Fortbildung der Angehorigen der Gemeindefeuerwehr und

flr die Instandhaltung der Feuerwehrausriistungen und -einrichtungen zu sorgen,
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die Tatigkeit der Leiter der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr sowie des Kassenverwalters
und des Geratewarts zu Giberwachen,

6. dem Biirgermeister Gber Dienstbesprechungen zu berichten,

7. Beanstandungen in der Loschwasserversorgung dem Blrgermeister mitzuteilen.

Die Gemeinde hat ihn bei der Durchfiihrung seiner Aufgaben angemessen zu unterstiitzen (§ 9 Abs. 1
Satz 2 FwG).

(10) Der Feuerwehrkommandant hat den Birgermeister und den Gemeinderat in allen
feuerwehrtechnischen Angelegenheiten von sich aus zu beraten. Er soll zu den Beratungen der
Gemeindeorgane (iber Angelegenheiten der Feuerwehr mit beratender Stimme zugezogen werden.

(11) Die bis zu zwei stellvertretenden Feuerwehrkommandanten haben den Feuerwehrkommandanten
zu unterstitzen und ihn in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten in ihrer Rangfolge zu
vertreten.

(12) Der ehrenamtlich tatige Feuerwehrkommandant und seine bis zu zwei Stellvertreter konnen vom
Gemeinderat nach Anhorung des Feuerwehrausschusses abberufen werden (§ 8 Abs. 2 Satz 5 FwG).



§ 11 Unterfiihrer

(1) Die Unterfiihrer (Zug- und Gruppenfiihrer) dirfen nur bestellt werden, wenn sie

1. der Einsatzabteilung angehoren,
Uber die fur ihr Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfiigen und
die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums erforderlichen persénlichen und
fachlichen Voraussetzungen erfiillen.

(2) Die Unterfiihrer werden vom Feuerwehrkommandanten auf Vorschlag des Ausschusses auf die
Dauer von finf Jahren bestellt. Der Feuerwehrkommandant kann die Bestellung nach Anhorung des
Feuerwehrausschusses widerrufen. Die Unterfihrer haben ihre Dienststellung nach Ablauf ihrer
Amtszeit oder im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens bis zur Bestellung des Nachfolgers
wahrzunehmen.

(3) Die Unterfiihrer fiihren ihre Aufgaben nach den Weisungen der Vorgesetzten aus.

§ 12 Schriftfiihrer, Kassenverwalter, Geratewart

(1) Der Schriftfihrer und der Kassenverwalter werden von den Angehdrigen der Einsatzabteilung auf
flnf Jahre gewahlt. Der hauptverantwortliche Geratewart wird auf Vorschlag der Hauptversammlung
vom Feuerwehrkommandanten im Einvernehmen mit dem Blrgermeister eingesetzt und abberufen.
Er wird in den einzelnen Fachbereichen von weiteren, spezialisierten Geratewarten unterstitzt. Vor der
Bestellung eines hauptberuflich tatigen Feuerwehrgeratewarts oder der Ubertragung der Aufgaben des
Feuerwehrgeratewarts auf einen Gemeindebediensteten ist der Feuerwehrausschuss zu horen.

(2) Der Schriftfiihrer hat (ber die Sitzungen des Feuerwehrausschusses und Uber die
Hauptversammlung jeweils eine Niederschrift zu fertigen und in der Regel die schriftlichen Arbeiten
der Feuerwehr zu erledigen.

(3) Der Kassenverwalter hat die Kameradschaftskasse (§ 17) zu verwalten und sdmtliche Einnahmen
und Ausgaben nach der Ordnung des Wirtschaftsplans zu verbuchen. Zahlungen darf er nur aufgrund
von Belegen und schriftlichen Anweisungen des Feuerwehrkommandanten annehmen und leisten.
Die Gegenstande des Sondervermaogens sind ab einem Wert von 500 € in einem Bestandsverzeichnis
nachzuweisen.

(4) Die Geratewarte haben die Feuerwehreinrichtungen und die Ausriistung zu verwahren und zu
pflegen. Mangel sind unverziglich iber den zustdndigen Geratewart dem Feuerwehrkommandanten
zu melden.



§ 13 Feuerwehrausschuss

(1) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkommandanten als dem Vorsitzenden und aus
vier auf funf Jahre von den Angehoérigen der Einsatzabteilung gewdhlten Mitgliedern der
Einsatzabteilung.

(2) Dem Feuerwehrausschuss gehoren als Mitglied auflerdem an

- die bis zu zwei Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten
- der Leiter der Altersabteilung

- derJugendfeuerwehrwart

- der Schriftfihrer

- der Kassenverwalter

Diese Mitglieder des Feuerwehrausschusses sind stimmberechtigt.

(3) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein. Er ist hierzu verpflichtet, wenn
dies mindestens ein Drittel der Mitglieder verlangt. Die Einladung mit der Tagesordnung soll den
Mitgliedern spatestens drei Tage vor der Sitzung zugehen. Der Feuerwehrausschuss ist beschlussfahig,
wenn mindestens die Halfte der simmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

(4) Der Biirgermeister ist von den Sitzungen des Feuerwehrausschusses durch Ubersenden einer
Einladung mit Tagesordnung rechtzeitig zu benachrichtigen. Er kann an den Sitzungen jederzeit
teilnehmen oder sich durch Beauftragte vertreten lassen.

(5) Beschliisse des Feuerwehrausschusses werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

(6) Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nicht-6ffentlich. Uber jede Sitzung wird eine
Niederschrift gefertigt; sie ist dem Bilrgermeister sowie den Ausschussmitgliedern zuzustellen. Die
Niederschriften sind den Angehdrigen der Feuerwehr auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

(7) Der Feuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen auch andere Angehérige der
Gemeindefeuerwehr beratend zuziehen.

§ 14 Ausschiisse bei der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr

(1) Bei der Altersabteilung kann ein Ausschuss gebildet werden. Im Falle einer Bildung besteht der
Ausschuss aus

- dem Leiter der Altersabteilung als dem Vorsitzenden

- dem Stellvertreter des Leiters

- dem Schriftfihrer

- und aus zwei weiteren gewdahlten Mitgliedern.


Bernd Lohrer
Hauptverantwortlicher Gerätewart zur Entlastung der Gerätewarte herausgenommen
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Der Stellvertreter des Leiters, der Schriftfiihrer und die zwei weiteren zu wahlende Mitglieder werden
von den Angehorigen der Altersabteilung auf die Dauer von fiinf Jahren gewahlt.

(2) Bei der Jugendfeuerwehr ist die Bildung eines Ausschusses verpflichtend. Der Ausschuss besteht
aus

- dem Leiter der Jugendfeuerwehr

- den bis zu zwei Stellvertretern des Leiters der Jugendfeuerwehr

- dem Schriftfihrer

- dem Kassenverwalter

- und aus zwei weiteren gewdhlten Mitgliedern.

Der Schriftfihrer, der Kassenverwalter und die zwei weiteren zu wahlende Mitglieder werden von den
Angehorigen der Jugendfeuerwehr auf die Dauer von zwei Jahren gewahlt.

(3) Fir die Ausschiisse nach Absatz 1 und 2 gilt § 13 Abs. 3 bis 7 entsprechend. Der
Feuerwehrkommandant ist zu den Sitzungen einzuladen; er kann sich an den Beratungen jederzeit
beteiligen.

§ 15 Hauptversammlung und Abteilungsversammlungen

(1) Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet jahrlich mindestens eine ordentliche
Hauptversammlung der Angehérigen der Gemeindefeuerwehr statt. Der Hauptversammlung sind alle
wichtigen Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit fiir deren Behandlung nicht andere Organe
zustandig sind, zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

(2) In der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkommandant einen Bericht (iber das vergangene Jahr
und der Kassenverwalter einen Bericht tiber den Rechnungsabschluss des Sondervermdégens fir die
Kameradschaftspflege (§ 17) zu erstatten.

(3) Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkommandanten einberufen. Sie ist binnen eines
Monats einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Angehorigen der Einsatzabteilung dies
schriftlich unter Angaben von Griinden verlangt. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversammlung
sind den Mitgliedern sowie dem Blirgermeister vierzehn Tage vor der Versammlung bekannt zu geben.

(4) Die Hauptversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Angehérigen der
Einsatzabteilung anwesend ist oder an der Hauptversammlung nach Absatz 6 Buchstabe b) in digitaler
Form teilnimmt. Bei Beschlussunfahigkeit kann eine zweite Hauptversammlung einberufen werden, die
ohne Ricksicht auf die Zahl der anwesenden Angehdrigen der Einsatzabteilung beschlussfahig ist.
Beschliisse der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag ist
geheim abzustimmen.

(5) Uber die Hauptversammlung wird eine Niederschrift gefertigt. Dem Biirgermeister ist die
Niederschrift auf Verlangen vorzulegen.
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(6) Sofern die Hauptversammlung in Form einer Prasenzveranstaltung aus schwerwiegenden Griinden
nicht ordnungsgemaR durchgefiihrt werden kann, entscheidet der Birgermeister nach Anhorung des
Feuerwehrausschusses, ob

(a) die Hauptversammlung auf einen zeitnahen Termin, jedoch maximal bis zu einem Jahr,
verschoben wird oder
(b) die Hauptversammlung in digitaler Form abgehalten wird.

Schwerwiegende Griinde liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Griinden des
Infektionsschutzes, bei sonstigen auRergewodhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen Griinden
eine ordnungsgemafe Durchfihrung unzumutbar ware.

Die Hauptversammlung ohne personliche Anwesenheit der Angehdérigen der Gemeindefeuerwehr im
Sitzungsraum kann nach Absatz 6 Buchstabe b) durchgefiihrt werden, sofern eine Beratung und
Beschlussfassung durch zeitgleiche Ubertragung von Bild und Ton mittels geeigneter technischer
Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Videokonferenz, méglich ist. Die nach dem Feuerwehrgesetz
und dieser Satzung durchzufiihrenden Wahlen und die Fassung von Beschliissen in geheimer
Abstimmung sind im Rahmen einer Hauptversammlung nach Absatz 6 Buchstabe b) nicht moglich. Fir
sie gilt § 16 Absatz 7.

(7) Fur die Abteilungsversammlungen bei der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr gelten die
Absétze 1 bis 6 entsprechend.

§ 16 Wahlen

(1) Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzufiihrenden Wahlen werden vom
Feuerwehrkommandanten geleitet. Steht er selbst zur Wahl, bestellen die Wahlberechtigten einen
Wabhlleiter. Bei der Durchfiihrung von Wahlen nach Absatz 7 leitet und organisiert der Blrgermeister
oder eine von ihm beauftragte Person, unter Mitwirkung der Angehdérigen der Gemeindefeuerwehr,
die Wahl. Die beauftragte Person nach Satz 3 kann ein Angehdoriger der Gemeindefeuerwehr sein.

(2) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgefiihrt. Wahlen in digitaler Form nach Absatz 7
Buchstabe c) werden ohne Stimmzettel durchgefiihrt. Bei der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr
kann offen gewahlt werden, wenn kein Mitglied widerspricht.

(3) Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seiner Stellvertreter ist gewahlt, wer mehr als die
Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. Wird diese Stimmenzahl nicht
erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen statt, bei der
die einfache Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht nur ein Bewerber
zur Wahl und erreicht dieser im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht, findet ein zweiter
Wabhlgang statt, in dem der Bewerber mehr als die Halfte der Stimmen der anwesenden
Wabhlberechtigten erhalten muss.

(4) Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der
Stimmenhéaufung durchgefiihrt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Ausschussmitglieder
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zu wahlen sind. In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen Angehorigen der Gemeindefeuerwehr
gewahlt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(5) Die Niederschrift Gber die Wahl des Feuerwehrkommandanten und seiner bis zu zwei Stellvertreter
ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Birgermeister zur Vorlage an den Gemeinderat zu
Ubergeben. Stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, findet innerhalb von drei Monaten eine
Neuwahl statt.

(6) Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkommandanten oder seiner bis zu zwei
Stellvertreter nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat der
Feuerwehrausschuss dem Blirgermeister ein Verzeichnis aller Angehdrigen der Feuerwehr vorzulegen,
die sich aufgrund ihrer Ausbildung und Bewahrung im Feuerwehrdienst zur kommissarischen
Bestellung (§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG) eignen.

(7) Sofern die Hauptversammlung nach § 16 Absatz 6 nicht in Form einer Prdsenzveranstaltung
durchgefiihrt wird, entscheidet der Birgermeister nach Anhérung des Feuerwehrausschusses, ob

(a) die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzufiihrenden Wahlen und
Beschlussfassungen in geheimer Abstimmung in einer Prasenzversammlung
(Wahlversammlung) durchgefiihrt werden oder

(b) zu treffende Beschliisse in der bzw. die Wahlen durch die Versammlung in Form einer
Briefwahl herbei- bzw. durchgefiihrt werden oder

(c) zu treffende Beschliisse in der bzw. die Wahlen durch die Versammlung in Form einer
Online- Abstimmung bzw. -Wahl herbei- bzw. durchgefiihrt werden

(8) Fur die Wahlen bei der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr gelten die Absatze 2 bis 7
sinngemal.

§ 17 Sondervermaogen fiir die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskasse)

(1) Far die Feuerwehr wird ein Sondervermégen fiir die Kameradschaftspflege und die Durchfiihrung
von Veranstaltungen gebildet.

(2) Das Sondervermaogen besteht aus

1. Zuwendungen der Gemeinde und Dritter,

2. Ertragen aus Veranstaltungen,

3. sonstigen Einnahmen,

4. mit Mitteln des Sondervermdgens erworbenen Gegenstdanden.

(3) Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Blrgermeisters einen Wirtschaftsplan auf, der
alle im Haushaltsjahr zur Erflllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden
Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthédlt. Ausgaben kdnnen fiir gegenseitig oder einseitig
deckungsfihig erkldrt werden. Uber- und auRerplanmiRige Ausgaben kdnnen zugelassen werden,
wenn ihre Deckung gewahrleistet ist. AullerplanmaRige Ausgaben bedirfen der Zustimmung des
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Blirgermeisters. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in kiinftigen Haushaltsjahren diirfen nur
eingegangen werden, wenn der Wirtschaftsplan dazu ermachtigt.

(4) Uber die Verwendung der Mittel beschlieRt der Feuerwehrausschuss. Der Feuerwehrausschuss
kann den Feuerwehrkommandanten ermachtigen, Uber die Verwendung der Mittel bis zu einer
bestimmten Hohe oder fir einen festgelegten Zweck zu entscheiden. Der Feuerwehrkommandant
vertritt bei Ausfiihrung des Wirtschaftsplans den Blrgermeister.

(5) Die fiir das Sondervermoégen eingerichtete Sonderkasse (Kameradschaftskasse) ist jahrlich
mindestens einmal von zwei Rechnungspriifern, die von der Hauptversammlung auf fiinf Jahre bestellt
werden, zu prifen. Der Rechnungsabschluss ist dem Biirgermeister vorzulegen.

(6) Fur die Jugendfeuerwehr wird ebenfalls ein Sondervermogen im Sinne des Absatzes 1 gebildet.
Die Absdtze 1 bis 5 gelten entsprechend.

§ 18 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.02.2026 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehrsatzung vom 15.12.2010 aulRer Kraft

Deckenpfronn, den 26.11.2025

gez. Dennis Mews
Blrgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fiir Baden-
Wiirttemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften beim
Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder
elektronisch und unter Bezeichnung eines Sachverhalts, der die Verletzung begriinden soll, innerhalb
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Wer die
Jahresfrist verstreichen lasst, ohne tatig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch
spater geltend machen, wenn

- die Vorschriften (ber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung verletzt worden sind oder

- der Biirgermeister dem Beschluss nach & 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen
hat oder

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehérde den Beschluss beanstandet oder eine
dritte Person die Verletzung geriigt hat.



